
EHE– UND  

PARTNERSCHAFTSVERTRAG 

VORSORGE 

VOLLMACHT 

3. AUFLAGE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAG. ROLAND LUGER LL.M. 
öff. Notar | Freistadt (OÖ) 

roland.luger@notar.at 
07942 72 3 73 

PERSÖNLICHE RECHTLICHE VOR-

SORGE 

TESTAMENT 



-2- 

 

 
© Mag. Roland Luger LL.M. | öff. Notar | Persönliche rechtliche Vorsorge (insbesondere in der Partnerschaft) 
  (Fassung 6/2026) | 3. Auflage 

 

TESTAMENT

• Testament | sonstige letztwillige (einseitige) Verfügung
• Wer erbt nach meinem Ableben?
• Wie kann ich Erbschaftsstreitigkeiten vermeiden und das 

Familienvermögen sichern?

VORSORGEVOLLMACHT

• Vertrag zwischen Vollmachtgeber u Vollmachtnehmer 
(Notariatsakt empfohlen)

• Wer vertritt mich, wenn ich selbst nicht mehr handeln kann 
(Unfall, Krankheit, uU auch nur vorübergehend)

EHE- u PARTNERSCHAFTSVERTRAG

• Vertrag oder einseitiges Vertragsanbot (Notariatsakt 
empfohlen, teilweise gesetzlich zwingend)

• Regelungen im Voraus zur Vermeidung von Streitigkeiten 
nach Auflösung der Ehe oder Partnerschaft

  IHR OPTIMALES 

„VORSORGEPAKET“! 

… damit alles gut geregelt ist, falls etwas passiert! 

IHR NOTARIAT FREISTADT 
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VORWORT ZUR DRITTEN AUFLAGE 
 
Etwa ein halbes Jahr nach Erscheinen der zweiten Auflage liegt nunmehr die dritte, über-
arbeitete und ergänzte Auflage meiner Broschüre vor. Neu aufgenommen wurde ein eige-
nes Kapitel „Der Pflichtteil“, der das Pflichtteilsrecht kurz und – wie ich hoffe - verständlich 
darstellt. Gerade das Pflichtteilsrecht wird ja (ganz zu Recht) von vielen Rechtsuchenden 
als überaus praxisrelevantes aber kompliziertes und weitgehend unbekanntes Rechtsge-
biet angesehen. Ich hoffe, ich kann etwas „Licht ins Dunkel“ des Pflichtteilsdschungels 
bringen! 
 
Um die – gezwungener Maßen teilweise recht theoretischen – Ausführungen rasch und 
einfach verständlich zu machen, wurden zahlreiche Beispiele aus der Praxis (mit stark 
vereinfachtem Sachverhalt und selbstverständlich anonymisiert) eingearbeitet. Sämtliche 
Beispiele stellen Sachverhalte dar, die der Praxis des Verfassers oder der Rechtspre-
chung des Obersten Gerichtshofes entstammen.  
 
Zur optischen Auflockerung wurden einige Bilder eingefügt, die über künstliche Intelligenz 
generiert wurden. Dies gilt für alle Bilder in dieser Broschüre (einschließlich des Deck-
blatts). 
 
Sie können die Broschüre übrigens auch gerne jederzeit elektronisch als PDF-Datei erhal-
ten (bitte E-Mail an roland.luger@notar.at) oder auch auf unserer Homepage (www.nota-
riat-freistadt.at) einsehen! 
 
Sonst gilt das bereits im Vorwort zur ersten Auflage Gesagte: Die mir und dieser Broschüre 
Wohlgesinnten ersuche ich daher um konstruktive Kritik und Anregungen        (roland.lu-
ger@notar.at)! 
 
Freistadt, Juni 2026 
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ALLGEMEINES 
 
Solange (insbesondere auch in einer Partnerschaft, egal ob in Lebensgemein-
schaft  oder Ehe, selbstverständlich aber auch als „Single“) „Alles gut ist“, gibt 
es keine Probleme und funktioniert das Zusammenleben – mehr oder weniger 
– reibungslos. 
 
Was aber passiert rechtlich und wirtschaftlich, wenn es Probleme dahingehend 
gibt, dass ein Partner verstirbt, schwer erkrankt und entscheidungsunfähig wird 
oder es zu einer Trennung der Partnerschaft (Scheidung der Ehe) kommt? Wer 
erbt das gemeinsame Haus und sonstige Vermögen, wenn ein Partner stirbt? 
Wer entscheidet über gesundheitliche Belange und über das gemeinsame Ver-
mögen, wenn ein Partner schwer erkrankt? Was passiert, wenn es zu einer 
Trennung kommt und man „nicht mehr miteinander reden kann“? Wie wird in 
diesen Fällen das gemeinsame Vermögen – häufig vor allem das gemeinsame 
Haus – aufgeteilt oder verwaltet? Wer kümmert sich um mich, wenn ich alleine 
lebe und so krank werde, dass ich meine Angelegenheiten nicht mehr selbst 
erledigen kann? 
 
Es existieren in diesem Zusammenhang verschiedene gesetzliche Regelungen, 
wie z.B. das gesetzliche Erbrecht, das Scheidungsrecht (Trennungsrecht), oder 
das Recht über die „Erwachsenenvertretung“ (früher: „Sachwalterschaftsrecht“). 
Diese gesetzlichen Regelungen sind in den meisten Fällen aber überhaupt nur 
unzureichend vorhanden oder regeln obige Fragen– für alle Beteiligten – unbe-
friedigend. 
 

Beispiel 1: Die Lebenspartner Adam und Eva, zwei „Mittzwanziger“ haben 
miteinander ein Einfamilienhaus gebaut und sind zu je einer Hälfte Eigentü-
mer. Sie haben keine Kinder und sind nicht verheiratet. Adam hat kein Testa-
ment errichtet. Adam verstirbt bei einem Verkehrsunfall. Aufgrund der gesetz-
lichen Erbfolge erben Adams Eltern seinen halben Hausanteil. Eva erbt nichts. 
Im Ergebnis sind dann Adams Eltern Eigentümer des Hauses zu je einem Vier-
tel und Eva zur Hälfte. Dieses Ergebnis wird in den meisten Fällen nicht ge-
wünscht sein. Wären Adam und Eva verheiratet, so würden Adams Eltern ein 
Drittel der Hälfte Adams erben.  
Hätte Adam zu Lebzeiten ein Testament zugunsten Eva errichtet, dann würde 
Eva erben und wäre sie alleinige Eigentümerin des Hauses! 

 
In den meisten Fällen besteht Handlungsbedarf und sollten vor allem Ehe- 
oder Lebenspartner aber auch „Singels“ früh genug die entsprechenden 
Regelungen treffen. Es ist fast so, wie im Straßenverkehr: Man legt den 
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Sicherheitsgurt an, wenn man wegfährt, nicht erst, wenn der Unfall unmittel-
bar bevorsteht! 
 

Beispiel 2: Der alleinstehende – sehr wohlhabende – ehemalige Unternehmer 
und jetzige Pensionist Adam ist 73 Jahre alt. Er besitzt zwei „Zinshäuser“ in 
Wien, die einen beträchtlichen Verkehrswert aufweisen und hohe Mietein-
künfte abwerfen. Nach einem Schlaganfall ist Adam vorübergehend nicht in 
der Lage, sich weiterhin selbst um seine Angelegenheiten zu kümmern. Da 
Adam rechtlich nicht vorgesorgt und insbesondere keine Vorsorgevollmacht 
oder Erwachsenenvertreterverfügung rechtzeitig errichtet hat, bestellt das zu-
ständige Pflegschaftsgericht Bezirksgericht einen Rechtsanwalt (den Adam 
gar nicht kennt) als gerichtlichen Erwachsenenvertreter für Adam. Dieser ver-
waltet für Adam – unter Aufsicht des Gerichtes – das gesamte Vermögen, 
Adam hat keinen Zugang mehr zu seinen Vermögenswerten. Adam erholt sich 
nach einem Rehabilitationsaufenthalt in einer darauf spezialisierten Gesund-
heitseinrichtung schnell und ist ca. sechs Monate nach seinem Schlaganfall 
wieder weitgehend hergestellt. Ein von Adam eingeholtes ärztliches Gutachten 
seines Hausarztes attestiert ihm volle Entscheidungsfähigkeit. Adam bean-
tragt bei Gericht die Enthebung des Erwachsenenvertreters, der sich ge-
gen die Enthebung wehrt. Die Enthebung des Erwachsenenvertreters geht 
durch mehrere gerichtliche Instanzen und dauert mehr als zwei Jahre. Wäh-
rend dieser Zeit hat Adam immer noch keinen Zugriff auf sein Vermögen. Der 
Erwachsenenvertreter erhält als jährliche „Entschädigung“ während dieser Zeit 
5% der Einkünfte Adams sowie 2% des € 15.000,00 übersteigenden Vermö-
gens (Rechenbeispiel: Vermögen € 1,5 Mio, Einkünfte Pension und Mietein-
künfte (netto) € 5.000,00 monatlich, Entschädigung des Erwachsenenvertre-
ters jährlich: € 32.700,001. Die rechtzeitige Errichtung z.B. einer Vorsorgevoll-
macht oder einer Erwachsenenvertretervefügung hätte dies verhindert. 

 
Eine vorherige Rechtsberatung durch ei-
nen hierzu befugten Rechtsexperten 
(z.B. Notar) ist jedenfalls ratsam. „Dr. 
Google“ ist hier übrigens meist kein guter 
Ratgeber. Dies hängt einerseits mit der 
Komplexität der rechtlichen Regelungen, 
andererseits mit komplexer werdenden 
Familienbeziehungen (Patchworkfami-
lien, Trennungen, gleichgeschlechtlichen 

Partnerschaften in verschiedener Form usw.) und größer werdenden Familien-
vermögen zusammen. Die Praxis zeigt, dass Internetrecherchen durch 

 
1 Gesetzlicher Anspruch des Erwachsenenvertreters gem. § 276 Abs. 1 ABGB 
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rechtliche Laien in diesem Zusammenhang eher zur Verwirrung, als zu befrie-
digenden (und richtigen) Lösungen führen. Nehmen Sie die Rechtsberatung 
Ihres Notars in Anspruch. Dabei können Sie unter fundierter Beratung ge-
meinsam mit dem Notar ermitteln ob und gegebenenfalls welcher Handlungs-
bedarf für Sie besteht. 

 
Beispiel 3: Adam wird bei einem Verkehrsunfall sehr 
schwer verletzt und verfällt  in ein Koma. Er wird in 
ein Krankenhaus eingeliefert. Eva wird aufgrund der 
sehr strengen ärztlichen Verschwiegenheitspflicht2 
keinerlei Auskunft über den Gesundheitszustand 
Adams erteilt und sie hat keinerlei Einsichtsrecht be-
treffend die Krankenunterlagen Adams. Sie kann 
auch keinerlei medizinische Entscheidungen für 
Adam treffen. Übrigens: Es ist völlig ohne Belang, ob 
Adam und Eva verheiratet sind oder nicht. Auch 
Ehegatten haben keinerlei Einsichts-, Informa-
tions- und Entscheidungsrecht in medizinischen 
Belangen! 

In diesem Fall würde Eva eine von Adam zu ihren Gunsten errichtete Vorsor-
gevollmacht benötigen, die im dafür geschaffenen Register registriert ist und 
Eva ermächtigt Adam in allen Angelegenheiten vor Gerichten, Behörden, 
Krankenhäusern und Ärzten (usw.) umfassend zu vertreten. 

 
EXKURS: Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht auch im Testa-
ment empfehlenswert 
Um auch für den Fall des Ablebens eines Menschen sicherzustellen, dass 
nahestehende Vertrauenspersonen Informationen über den Verstorbenen im 
Krankenhaus, beim Arzt, beim Notar oder Rechtsanwalt, beim Steuerberater 
oder bei sonstigen Dritten, die einer gesetzlichen oder vertraglichen Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen einholen und Unterlagen den Verstorbenen 
betreffend einsehen zu können, sollte eine entsprechende Entbindungserklä-
rung rechtzeitig im Voraus in ein Testament aufgenommen werden! 

 
Das Alter der Partner ist in diesem Zusammenhang meist völlig bedeutungslos: 
Egal, ob zwei 60-Jährige oder zwei 20-Jährige miteinander eine Partnerschaft 
oder Ehe eingehen, miteinander eine Liegenschaft (Haus oder Wohnung) besit-
zen oder nicht, sollten die obigen Fälle unbedingt geregelt werden, solange „Al-
les gut ist“. 

 

2 § 54 Abs. 1 Ärztegesetz 1998 „(1) Die Ärztin/der Arzt und ihre/seine Hilfspersonen sind zur Verschwie-
genheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheim-
nisse verpflichtet.“ 
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Freilich müssen die Regelungen auf die jeweilige Alters- und Lebenssituation 
angepasst werden. Erhöhter Regelungsbedarf besteht z.B. oft in „Patchwork-
Familiensituationen“. Auch eine neue Beziehung im höheren Alter („zweite 
Liebe“) erzeugt meist (über die üblicher Weise ohne sinnvollen Regelungen für 
eine Beziehung hinaus) einen erhöhten Regelungsbedarf, dies besonders bei 
Wiederverheiratung. In solchen Fällen ist zB. jedenfalls ein wechselseitiger 
Pflichtteilsverzicht zwischen den Ehegatten zu empfehlen, dies besonders 
bei Vorhandensein von Kindern aus einer früheren Beziehung. Ein Pflichtteils-
verzicht muss – gesetzlich zwingend – in Notariatsaktsform errichtet werden. 
 
Daher: keine Wiederverheiratung ohne wechselseitigem Pflichtteilsver-
zicht! Sie bewahren ihre Kinder aus erster Beziehung vor Ansprüchen Ih-
res Ehepartners aus Hinzu- und Anrechnung auf den Pflichtteil für den Fall 
Ihres Ablebens! 
 
In rechtlicher Hinsicht stehen für obige persönliche Krisenfälle im Wesentlichen 
die folgenden rechtlichen Vorsorgeinstrumente zur Verfügung: 
 

 … für den Fall des Ablebens eines Partners (oder beider Partner)  Testa-
ment, Erbvertrag oder sonstige letztwillige Verfügung 

 … für den Fall der dauernden oder vorübergehenden Entscheidungsunfä-
higkeit eines oder beider Partner  Vorsorgevollmacht oder Erwachsenen-
vertreterverfügung. 

 … für den Fall der Trennung der Partnerschaft oder Scheidung der Ehe 
Partnerschaftsvertrag oder „Ehevertrag“ (eigentlich: „Eheliche Vorabver-
einbarung“). 

 … mit einem Belastungs- und Veräußerungsverbot schützen Sie sich für den 
Fall der Krise der Partnerschaft vor treuwidrigen Verfügung der Partnerin 
oder des Partners. Darüber hinaus können Sie (ausschließlich rechtzeitig 
im Voraus) ihr Vermögen vor dem Zugriff von Gläubigern bewahren und 
so Ihr Vermögen (vor allem Immobilien) für die Familie bewahren. Im Zusam-
menhang mit der im Familienkreis üblichen Übergabe von Immobilien (meist 
von Eltern an Kinder und Schwiegerkinder) sichert das Belastungs- und Ver-
äußerungsverbot ab, dass Sie als Übergeber – so lange Sie dies möchten – 
am Übergabsobjekt bleiben können. 

Besonders wichtig ist die rechtliche Vorsorge natürlich auch für junge Men-
schen, insbesondere für junge Paare, die häufig minderjährige Kinder haben, 
sich im Stadium des Vermögensaufbaues befinden, miteinander ein Haus 
bauen und dadurch gemeinsame Verbindlichkeit haben usw. Leider wird oft 
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übersehen, dass auch junge Menschen krank werden oder versterben können, 
bzw. es bei ihnen zur Trennung kommen könnte! 
 
TESTAMENT (LETZTWILLIGE VERFÜGUNG)  
 
Mit einem Testament regeln Sie, wer für den Fall Ihres 
Ablebens Ihr Vermögen erhält („erbt“).  
 
Ein Testament kann eigenhändig, fremdhändig unter 
Beiziehung dreier Testamentszeugen, als Notariatsakt 
oder als notarielles Protokoll errichtet werden. Zwischen 
Ehegatten kann eine letztwillige Verfügung auch in No-
tariatsaktsform als „Erbvertrag“ errichtet werden. Dar-
über hinaus sind letztwillige Verfügungen möglich, in de-
nen kein Erbe eingesetzt, sondern über einzelne Sachen verfügt wird („Ver-
mächtnis“). Schließlich kann – ausschließlich in Notfällen – sogar mündlich vor 
zwei Zeugen testiert werden („Nottestament“). Ein ganz eigenes (nicht unbe-
dingt unproblematisches) Rechtsinstitut stellt der „Schenkungsvertrag auf den 
Todesfall“ dar. 
 
Es gibt also verschiedene Möglichkeiten und Formen, eine letztwillige Verfü-
gung zu errichten. Sie haben aber eines gemeinsam: „Wurde bei Errichtung ei-
ner letztwilligen Verfügung eine zwingende Formvorschrift nicht eingehal-
ten, so ist die letztwillige Verfügung ungültig.“3 Sie sollten daher bei Errichtung 
einer letztwilligen Verfügung immer einen geeigneten Rechtsexperten beiziehen 
um sicherzustellen, dass Ihre Verfügung nach dem Ableben auch gültig ist und 
zur Anwendung kommt! 
 

Bei „Zweifelsfragen“ (zB. der Testator kann wegen eines körperlichen Ge-
brechens nicht mehr gut schreiben …), jedenfalls aber bei Testamenten, 
die umfangreicher sind und aus mehreren Blättern bestehen, sollte zur Ver-
meidung einer allfälligen Ungültigkeit der letztwilligen Verfügung sicher-
heitshalber jedenfalls die Notariatsaktsform zur Anwendung kommen. 

 
Wenn Sie versterben, ohne ein (gültiges) Testament zu hinterlassen, kommt es 
zur gesetzlichen Erbfolge. Diese ist allerdings in vielen Fällen nicht erwünscht 
(siehe auch oben Beispiel 1).  
 

 
3 § 601 ABGB 
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Beispiel 4: Adam und Eva haben miteinander ein Einfamilienhaus gebaut und 
sind zu je einer Hälfte Eigentümer. Sie haben zwei minderjährige Kinder und 
sind verheiratet. Adam hat kein Testament errichtet. Adam verstirbt bei einem 
Verkehrsunfall. Aufgrund der gesetzlichen Erbfolge erben die beiden (minder-
jährigen!) Kinder und Eva je 1/3 seines halben Hausanteils. Im Ergebnis sind 
dann Adams Kinder zu je einem Sechstel Eigentümer des Hauses und Eva zu 
2/3.  
Auch dieses Ergebnis wird in den meisten Fällen nicht gewünscht sein, zumal 
aufgrund der Minderjährigkeit der Kinder die Verwaltung der Liegenschaft 
durch Eva nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist. Für viele Maßnah-
men braucht Eva die Genehmigung des für die Kinder zuständigen Gerichts.  
Hätte Adam zu Lebzeiten ein Testament zugunsten Eva errichtet, dann würde 
Eva erben und sie wäre alleinige Eigentümerin des Hauses! Die Kinder wären 
auf den Pflichtteil gesetzt. Dieser beträgt in diesem Fall pro Kind je ein Sechs-
tel der Haushälfte des Adam. Eva muss vorerst keine Zahlungen an die Kinder 
leisten. Der Pflichtteil kann meist z.B. in Form eines Pfandrechtes ob der Lie-
genschaft sichergestellt werden. Mit Erreichen der Volljährigkeit können die 
Kinder den Pflichtteil dann von Eva verlangen (oder auch zugunsten ihrer Mut-
ter Eva darauf verzichten!). 

 
Besonders für Lebens- oder Ehepartner, die miteinander Liegenschaftsver-
mögen (oder anderes Vermögen) haben ist eine testamentarische Regelung 
meist sinnvoll. Dies gilt umso mehr, wenn Kinder vorhanden sind! 

 
Lebensgefährten sollten jedenfalls beachten, dass es zwar ein gesetzliches 
Erbrecht des Lebensgefährten gibt, dieser aber nach dem Gesetz nur dann 
erbt, wenn sonst keine Verwandte des Verstorbenen existieren4. Da dies in 
der Praxis selten der Fall ist, sollte man keinesfalls vom gesetzlichen Erbrecht 
des Lebensgefährten ausgehen5. 
 

Ein Testament sollte nach ausführlicher Beratung durch einen hierzu befugten 
Rechtsexperten (z.B. Notar) durch diesen nach Ihren Wünschen aufgesetzt und 
nach formgültiger Errichtung und Unterfertigung in Verwahrung genommen 
und in einem hierzu eingerichteten Register6 registriert werden. Dadurch ist 

 
4 § 748 Abs. 1 ABGB: „Gelangt kein gesetzlicher Erbe zur Verlassenschaft, so fällt dem Lebensgefährten 

des Verstorbenen die ganze Erbschaft zu, sofern er mit dem Verstorbenen als dessen Lebensgefährte 
zumindest in den letzten drei Jahren vor dem Tod des Verstorbenen im gemeinsamen Haushalt gelebt 
hat.“ 

5 Es handelt sich in Wahrheit um ein „Erbrecht im letzten Rang“. Der Lebensgefährte verdrängt erbrecht-
lich zwar Vermächtnisnehmer und den Staat, kommt aber erst nach allen anderen gesetzlichen Erben 
zum Zug. (Fischer- Czermak in Kogler/Zöchling-Jud (Hrsg), 10 Jahre ErbRÄG – Zwischenbilanz und 
Reformbedarf (2026) Seite 75). 

6 Die Registrierung des Umstandes, dass ein Testament beim hinterlegt wurde erfolgt im Österreichi-
schen Zentralen Testamentsregister (ÖZTR), das Testament selbst verbleibt – im Safe gesichert – in 
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gewährleistet, dass in dem Testament die Regelungen, die Sie wünschen sinn-
voll und rechtlich möglich in der richtigen Form getroffen werden. Weiters ist 
gesichert, dass ihr Testament im Ablebensfall aufgefunden wird und im Original 
vorhanden ist. Eine „Unterschlagung“ des Testaments, in welcher Form auch 
immer (und durch wen auch immer) ist ausgeschlossen. Weiters sind Rechts-
streitigkeiten weitgehend ausgeschlossen, bei denen eine Partei die Existenz 
einer letztwilligen Verfügung behauptet, die nicht mehr vorhanden ist, und auf-
grund dieser eine Erbantrittserklärung abgibt7. 
 

Beispiel 5: Adam und Eva leben miteinander in Lebensgemeinschaft. Adam 
hat einen Sohn aus erster Ehe. Mit handschriftlichem Testament hat Adam 
seine Lebensgefährtin Eva zur alleinigen Erbin eingesetzt. Das Testament im 
Original verwahrt Adam gemeinsam mit seinen Standesurkunden in der Ur-
kundenmappe. Adam verstirbt bei einem Verkehrsunfall. Adams Sohn findet – 
im Rahmen der Organisation des Begräbnisses, für die er Standesurkunden 
Adams benötigt – das Testament zugunsten der Lebensgefährtin des Vaters. 
Dem Sohn ist die gesetzliche Erbfolge (nach der er Alleinerbe wäre) lieber. Er 
vernichtet das Originaltestament. Im Verlassenschaftsverfahren weist Eva 
eine Kopie des handschriftlichen Testaments vor, welche Kopie Adam ihr „zur 
Sicherheit“ ausgehändigt hatte. Das hilft ihr nicht, zumal sie die Vernichtung 
des Testaments durch den Sohn nicht beweisen kann: Der Sohn wird aufgrund 
der gesetzlichen Erbfolge alleiniger Erbe nach Adam. 
Hätte Adam sein Testament z.B. beim Notar errichtet und bei diesem in Ver-
wahrung gegeben, so wäre eine Vernichtung des Testaments durch den Sohn 
unmöglich gewesen. Eva hätte geerbt 

 
 
 
 
 

Wir halten uns  

auf dem Laufenden… 

 

 

der Kanzlei des Notars. Das Testament ist daher nur für Sie (und für den seinerzeitigen Gerichtskom-
missär) einsehbar, nicht aber für Dritte! 

7 Gemäß § 722 ABGB bleibt der letzte Wille nämlich aufrecht, wenn bewiesen werden kann, dass die 
Urkunde nur zufällig zerstört wurde oder sonst untergegangen ist. Man kann daher unter Umständen 
aufgrund eines Testamentes erben, das gar nicht mehr vorhanden ist! 
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… damit Sie immer bestens beraten sind! 

IHR NOTARIAT FREISTADT 

Das Testament ist die häufigste und übliche Form, seinen Nachlass zu regeln. 
Wie oben dargestellt, gibt es daneben zahlreiche andere Möglichkeiten und For-
men, z.B. auch die Errichtung einer Privatstiftung oder einer Holding-Konstruk-
tion für große Vermögen.  
 
DER PFLICHTTEIL 
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Der Pflichtteil ist ein Anteil am Vermögen des Erblassers, den gewisse im 
Gesetz abschließend bestimmte Personen („Pflichtteilsberechtigte“) unab-
hängig von deren Bedarf (also unabhängig davon, ob sie den Pflichtteil aus 
wirtschaftlichen Gründen benötigen oder nicht8) grundsätzlich gesetzlich zwin-
gend (also grundsätzlich „verpflichtend“) erhalten, auch wenn der Verstorbene 
letztwillig – also zB. durch Testament – anders verfügt hat.  
 

Beispiel 6: Der unverheiratete Adam hat einen einzigen Sohn, den Bertram. 
Da Betram die wilde Susi heiratet – womit sein Vater Adam überhaupt nicht 
einverstanden ist – verfasst Adam ein Testament, in dem er verfügt, dass sein 
Erbe zur Gänze der Tierschutzverband sein soll. Adam verstirbt, als Erbe wird 
dem Tierschutzverband der Nachlass des Adam (€ 100.000,00) zugewiesen.  
Da Bertram der Sohn des Adam und pflichtteilsberechtigt ist, hat Bertram das 
Recht die Hälfte des „reinen“ Nachlasses, also einen Geldbetrag von            € 
50.000,00 vom Erben zu fordern. Der Tierschutzverband muss Bertram daher 
den Betrag von € 50.000,00 auszahlen, was Adam eigentlich nicht wollte. 

 

Pflichtteilsberechtigt sind nunmehr ausschließlich der Ehegatte und die 
Nachkommen (Kinder, bzw. – wenn ein Kind vorverstorben ist – Enkel, bei Vor-
ablebens des Enkels die Urenkel usw.)9, wobei der als Pflichtteil zustehende 
Anteil („Pflichtteilsquote“) die Hälfte des gesetzlich zustehenden Erbteils be-
trägt, was dazu führt, dass die Pflichtteilsquote (zB. der Ehegattin) nicht immer 
gleich hoch ist, sondern davon abhängt, welche gesetzlich Erbberechtigten der 
Verstorbene hinterlässt10. 
 

Beispiel 7: Dies kann unter Umständen als ungerecht empfunden werden: Der 
verheiratete kinderlose Erblasser hinterlässt € 90.000,00 reinen Nachlass und 
ein Testament, wonach eine karitative Organisation alleiniger Erbe ist. Die 
Gattin wird auf den Pflichtteil verwiesen.  
 Sind die Eltern des Erblassers bereits vorverstorben, beträgt der Pflicht-

teil der Witwe die Hälfte des reinen Nachlasses, daher € 45.000,00 (das ist 
die Hälfte des gesetzlichen Erbteils von 1/1).  

 Hinterlässt hingegen der Erblasser auch seine beiden Eltern (die in die-
sem Fall weder einen Pflichtteil, noch einen Erbteil erhalten!) so beträgt der 

 
8 kritisch zur Bedarfsunabhängigkeit des Pflichtteils Ch. Rabl in Kogler/Zöchling-Jud (Hrsg), 10 Jahre 

ErbRÄG – Zwischenbilanz und Reformbedarf (2026) Seite 93: „Die Empfehlung des Verfassers geht 
dahin, dieses vermeintliche Kulturgut aufzugeben.“ 

9 §757 ABGB 
10 Hinterlässt der Verstorbene neben seiner Ehegattin ein Kind, so beträgt der Pflichtteil der Ehegattin 

ein Sechstel, hinterlässt er kein Kind und sind auch seine Eltern bereits vorverstorben, so beträgt der 
Pflichtteil die Hälfte. Dieses einfache Beispiel zeigt, dass im Voraus verlässlich nicht gesagt werden 
kann, wie hoch die Pflichtteilsquote sein wird 
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Pflichtteil der Gattin ein Drittel (das ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils 
von zwei Dritteln, § 744 Abs. 1 ABGB) und sie erhält nur     € 30.000,00.  

ME nicht nachvollziehbar ist, dass sich der Pflichtteil der Witwe durch das 
bloße Vorhandensein der erbl. Eltern, die nichts erhalten, um ein Sechstel re-
duziert. Oder: warum erhält der Erbe zu Lasten der erbl. Witwe um ein Sechs-
tel mehr, nur weil („zufällig“) die erbl. Eltern noch leben? Es ist sehr fraglich, 
ob diese – nicht sachlich nachvollziehbare – Differenzierung vom Gesetzgeber 
bewusst vorgesehen wurde oder es sich dabei um ein „Versehen“ des Gesetz-
gebers im Rahmen der großen Erbrechtsnovelle im Rahmen des Erbrechtsän-
derungsgesetzes 2015 (ErbRÄG 201511) handelt. Hier bedarf es jedenfalls ei-
ner Korrektur durch den Gesetzgeber. 

 
Schuldner des Pflichtteils sind die Verlassenschaft und – nach Einantwortung 
– die Erben, im Innenverhältnis haben neben den Erben die Vermächtnisneh-
mer anteilig zur Deckung der Pflichtteile beizutragen, nicht aber der Ehegatte 
oder Lebensgefährte mit dem gesetzlichen Vorausvermächtnis und der Pflege-
vermächtnisnehmer12,dies sofern der Verstorbene keine anderslautende Anord-
nung verfügt hat, was möglich ist und welche Verfügung der gesetzlichen Be-
stimmung des § 764 Abs. 2 ABGB vorgeht13. Die (im Innenverhältnis zwischen 
Erben und Vermächtnisnehmern bestehende) Beitragspflicht der Vermächtnis-
nehmer ist auch dann gegeben, wenn der dem Erben verbleibende Nachlass 
zur Deckung der Pflichtteile ausreicht14. 
 
Der Pflichtteil wird vom „reinen Nachlass“ berechnet, das ist der Wert des 
Vermögens des Verstorbenen zum Todestag des Erblassers15 abzüglich der be-
reits zu Lebzeiten des Verstorbenen begründeten oder bestanden habenden 
Schulden („Erblasserschulden“) und der Aufwendungen für Begräbnis, Grab-
stätte und Kosten des Verlassenschaftsverfahrens sowie der Kosten für die Ver-
waltung des Nachlasses („Erbfallsschulden“)16. Nicht abgezogen werden hinge-
gen Vermächtnisse oder Pflichtteile sowie andere „aus dem letzten Willen ent-
springende“ Lasten („Erbgangsschulden“)17. Zu dieser Bemessungsgrundlage 
hinzugezählt werden bestimmte vom Erblasser zu Lebzeiten getätigte Schen-
kungen und andere, Schenkungen gleichzuhaltende Zuwendungen an be-
stimmte Personen unter Berücksichtigung bestimmter Fristen nach den – sehr 

 
11 BGBl 2015/87 
12 „materielle Beitragspflicht der Vermächtnisnehmer“ § 764 Abs. 2 ABGB 
13 Kogler in Klang3, RZ 9 zu § 764 ABGB 
14 Musger in KBB6, RZ3 zu § 761 ABGB 
15 § 778 Abs. 2 ABGB 
16 § 779 Abs. 1 ABGB 
17 § 779 Abs. 2 ABGB 
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komplexen – gesetzlichen Regelungen der „Hinzu- und Anrechnung von Schen-
kungen“ auf den Pflichtteil18.. 
 
Der Pflichtteilsanspruch entsteht mit dem Todestag und ist  - unabhängig 
davon, ob er gerichtlich geltend gemacht wurde19,vererbbar, übertragbar, aufre-
chenbar und verpfändbar, (der Geldpflichtteil) kann vom Pflichtteilsberechtigten 
erst ein Jahr nach dem Tod des Verstorbenen gefordert20 aber (nach der Recht-
sprechung des Obersten Gerichtshofes (OGH)21) sogleich mittels Klage festge-
stellt werden. Bis zur tatsächlichen Erfüllung des Pflichtteils stehen dem Pflicht-
teilsberechtigten die gesetzlichen Zinsen zu22. Der Pflichtteil muss grundsätzlich 
vom Pflichtteilsberechtigten vor dem Zivilgericht eingeklagt werden, was in der 
Regel sehr langwierig und teuer ist23, für Schutzbefohlene (also minderjährige 
und nicht entscheidungsfähige Pflichtteilsberechtigte) gibt es gesonderte 
Schutzbestimmungen: Der Nachlass ist im Zuge des Verlassenschaftsverfah-
rens zwingend zu inventarisieren und zu schätzen, der festgestellte sowie der 
sich aus Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen zu Lebzeiten des Erblassers 
ergebende Pflichtteil24 muss sichergestellt werden, wobei die Sicherstellung al-
lerdings nur bis zur Höhe des Nachlasses zu erfolgen hat. 
 
Grundsätzlich ist der Pflichtteil in Geld zu leisten, er kann aber auch durch 
eine Zuwendung auf den Todesfall des Verstorbenen (§ 780 ABGB) oder eine 

 
18 §§ 781 ff ABGB 
19 Kogler in Klang3, RZ 3 zu § 765 
20 § 765 Abs. 2 ABGB 
21 OGH 19.9.2019, 2 Ob 49/19y, EvBl-LS 2020/2 (OGH: „… besonders reine Stundung …“) – diese 

Rechtsprechung wird in der Lehre und Literatur teilweise sehr kritisch kommentiert 
22 § 778 Abs. 2 iVm. § 1000 Abs. 1 ABGB (gesetzliche Zinsen. 4% pro Jahr) 
23 Ch. Rabl in Kogler/Zöchling-Jud (Hrsg), 10 Jahre ErbRÄG – Zwischenbilanz und Reformbedarf (2026) 

Seite 94 
24 OGH 2 Ob 108/24g; die vom OGH in dieser Entscheidung erstmals auf Grundlage des § 176 Außer-

streitgesetz (AußStrG) festgestellte Verpflichtung, den sich für Schutzberechtigte aus Hinzu- und An-
rechnung ergebenden, erhöhten Pflichtteil im Verlassenschaftsverfahren fest- und sicherzustellen, 
stellt das Verlassenschaftsverfahren (das für solche Feststellungen nicht konzipiert ist) vor erhebliche 
Herausforderungen und wird in der Literatur zum Teil erheblich kritisiert. Im Ergebnis führt diese Recht-
sprechung dazu, dass Vermögenswerte, die vom Erblasser zu Lebzeiten geschenkt wurden, und sich 
daher nicht mehr im Nachlass befinden, in die Bemessungsgrundlage zur Feststellung des Pflichtteils 
von Schutzberechtigten bereits im Verlassenschaftsverfahren einzubeziehen sind. Dazu müssen sie 
aber geschätzt werden, was bei nicht nachlasszugehörigen Vermögenswerten ohne Zustimmung des 
Eigentümers (der diese nicht erteilen muss) schwierig, bzw. unmöglich ist. Der OGH verlangt aber 
keine endgültige Feststellung des Pflichtteils, sondern spricht aus, dass zur Feststellung des Wertes 
hinzu- und anzurechnender Vermögenswerte ein „summarisches Bescheinigungsverfahren“ durchzu-
führen sei. Eine endgültige Feststellung des Pflichtteils – auch bei Schutzbefohlenen – ist wohl nach 
wie vor auf dem streitigen Rechtsweg vor den Zivilgerichten vorzunehmen. Minderjährigen gegenüber 
ihren Eltern (und sonstigen gesetzlichen Vertretern gem. § 1034 ABGB) kommt dabei zugute, dass 
der Ablauf der – mit dem Ableben des Verstorbenen beginnenden – dreijährigen Verjährungsfrist ge-
hemmt ist „solange das Vertretungsverhältnis andauert“, daher regelmäßig bis zur Vollendung des 
achzehnten Lebensjahres („Verjährungshemmung“ gem. § 1495 ABGB) 
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Schenkung unter Lebenden gedeckt werden25. Eine Rangfolge im Verhältnis zur 
Erfüllung des Pflichtteilsrechts durch eine Zuwendung ist nicht normiert26. 
 
Auch Zuwendungen, die mit Bedingungen oder Belastungen behaftet sind, 
die der Verwertung des zugewendeten Vermögensgutes entgegenstehen sind 
zur Pflichtteilsdeckung geeignet, ein durch die Bedingung oder Belastung ver-
minderter oder gar fehlender Nutzen ist im Rahmen der Bewertung der Zuwen-
dung zu berücksichtigen27. Im Ergebnis kann daher (nach neuer Rechtslage 
nach dem ErbRÄG 2015) der Erblasser über die Art der Pflichtteilserfüllung be-
stimmen28. Der Pflichtteilsberechtigte kann sich hingegen nicht aussuchen, wie 
der Pflichtteil erfüllt werden soll. Er kann insbesondere nicht die belastete Erb-
schaft ausschlagen und den unbelasteten Geldpflichtteil in Anspruch nehmen29. 
 

Beispiel 8: Der unverheiratete Adam verstirbt und hinterlässt zwei Söhne, den 
Bertram und den Cäsar. Der Nachlass beträgt insgesamt € 400.000,00 und 
besteht aus € 300.000,00 Bargeld. Weiters hat Adam eine Darlehensforderung 
gegen Siegfried in Höhe von € 100.000,00, welches Darlehen Siegfried in ei-
nem Zeitraum von 20 Jahren in jährlichen Raten von € 5.000,00 zurückzahlen 
muss. 
Da Bertram die wilde Susi geheiratet hat, womit sein Vater Adam überhaupt 
nicht einverstanden ist, hat Adam ein Testament errichtet, nachdem Cäsar al-
leiniger Erbe sein soll. Bertram soll nach den Bestimmungen des Testaments 
seinen Pflichtteil in Höhe eines Viertels des Nachlasses (= € 100.00,00) in 
Form der Darlehensforderung gegenüber Siegfried erhalten. 
Im Ergebnis erhält daher Cäsar den Betrag von € 300.000,00 sofort in Form 
von Bargeld. Bertram muss sich mit € 5.000,00 jährlich begnügen und verfügt 
über seinen gesamten Pflichtteil erst nach Ablauf von 20 Jahren. 
Diese Form der Pflichtteilsdeckung wird nach überwiegender juristischer Lehre 
als zulässig angesehen. 

 
In der juristischen Literatur sehr umstritten ist das Verhältnis der Bestimmung 
des § 762 ABGB, wonach der Pflichtteil unter Bestimmungen von Bedingungen 
und Auflagen hinterlassen werden kann und der Stundungsbestimmung, wo-
nach ein letztwillig Verfügender den Pflichtteil auf höchstens fünf Jahre nach 
seinem Tod (oder die Zahlung von Teilbeträgen in diesem Zeitraum) stunden 

 
25 § 761 ABGB. 
26 Ch. Rabl in Kogler/Zöchling-Jud (Hrsg), 10 Jahre ErbRÄG – Zwischenbilanz und Reformbedarf (2026) 

Seite 89 
27 § 762 ABGB 
28 Ch. Rabl in Kogler/Zöchling-Jud (Hrsg), 10 Jahre ErbRÄG – Zwischenbilanz und Reformbedarf (2026) 

Seite 88 
29 § 808 Abs. 2 ABGB; Zöchling-Jud, „Pflichtteilsdeckung und Nacherbschaft“, EF-Z 2025, 203 
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kann (§ 766 ABGB)30. Eine mit Bedingungen oder Belastungen behaftete Zu-
wendung kann häufig dazu führen, dass der Pflichtteil im Widerspruch zur An-
ordnung des § 766 ABGB eben nicht (vollständig) dem Pflichtteilsberechtigten 
binnen fünf Jahren zufließt31  
 
Besonders augenscheinlich wird dies bei der „strengen Nacherbschaft“, die als 
zur Pflichtteilsdeckung im Sinne des § 762 ABGB tauglich angesehen wird. Der 
Erblasser, der nichts als eine Liegenschaft besitzt, bestimmt die (dreißigjährige) 
Ehegattin als Vorerbin, der fünfjährige Sohn soll Nacherbe der Liegenschaft 
sein. Die erbl. Witwe wird – nach allgemeiner Lebenserwartung – die Liegen-
schaft in den nächsten etwa dreißig Jahren bis zu ihrem Ableben wie eine 
Fruchtgenussberechtigte nutzen, dann erhält der (dann fünfunddreißigjährige) 
erbl. Sohn die unbelastete Liegenschaft als Eigentümer. Nach Ablauf der fünf-
jährigen Frist des § 766 ABGB steht dem erbl. Sohn weder eine Nutzung noch 
irgendein verwertbarer Vermögenswert zu. Dies scheint mit der Bestimmung 
des § 766 ABGB nicht vereinbar zu sein. Was gilt jetzt: Pflichtteilsdeckung durch 
Nacherbschaft (§ 762 ABGB) oder Pflichtteil nach spätestens fünf Jahren (§ 766 
ABGB)? Letztlich wird diese Frage vom Obersten Gerichtshof zu entscheiden 
sein, der sich bisher mit dieser Frage nicht befassen musste. 
 
Während der Stundungsdauer, also ab dem Ablebenszeitpunkt des Erblassers 
bis zur tatsächliche Zahlung des Pflichtteils stehen dem Pflichtteilsberechtigten 
die gesetzlichen Stundungszinsen von vier Prozent pro Jahr zu32, das Gericht 
kann auf Antrag des Pflichtteilsberechtigten bei „erheblicher Änderung der Um-
stände“ eine Stundungsregelung abändern oder aufheben und jederzeit die Si-
cherstellung des Pflichtteilsanspruchs anordnen33. Die relativ hohen gesetzli-
chen Stundungszinsen werden die Pflichtteilsschuldner häufig dazu bewegen, 
den Pflichtteil so rasch wie möglich, daher vor Ablauf der vom Erblasser festge-
legten oder gesetzlichen Stundungsfrist zur Auszahlung zu bringen (und den 

 
30  Die vom Erblasser bestimmte fünfjährige Stundungsfrist kann „in besonders berücksichtigungswür-

digen Fällen“ auf insgesamt zehn Jahre durch das Gericht verlängert werden (§ 766 Abs. 3 ABGB). 
Darüber hinaus kann vom Gericht auf Verlangen des Pflichtteilsberechtigten (ohne letztwillige An-
ordnung des Erblassers) der Pflichtteilsanspruch auf höchstens fünf Jahre nach Ableben des Ver-
storbenen gestundet werden, in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen bis auf zehn Jahre (§ 
767 ABGB). 

31  Von manchen Autoren ist im Verhältnis von § 762 ABGB zu § 766 ABGB von einem unauflösbaren 
Widerspruch („Antinomie“) auszugehen und wird ein Vorrang von § 762 ABGB vor § 766 ABGB 
angenommen, ein Teil der Lehre geht davon aus, dass die Höchstfrist des § 766 ABGB gegenüber 
§ 762 ABGB durchschlägt (Zöchling-Jud, „Pflichtteilsdeckung und Nacherbschaft“, EF-Z 2025, 200 
ff) 

32 §778 Abs. 2 iVm § 1000 ABGB 
33 § 768 ABGB 
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Pflichtteil allenfalls fremd zu finanzieren), was rechtlich als zulässig angesehen 
wird34. 
 
Der Pflichtteil verjährt gem. § 1487a ABGB binnen drei Jahren ab Kenntnis 
des Ablebens des Verstorbenen, wobei die herrschende Lehre davon ausgeht, 
dass die Verjährung im ersten Jahr nach dem Ableben „gehemmt“ sei, also erst 
nach Ablauf eines Jahres ab dem Ableben zu laufen beginnt, sodass die Ver-
jährungsfrist nach in der juristischen Literatur vertretenen Ansicht im Ergebnis 
vier Jahre beträgt35.. Auch diese Frage muss vom OGH geklärt werden. Die ab-
solute Verjährung des Pflichtteils beträgt dreißig Jahre. 
 
So wie der verjährte Pflichtteil nicht mehr gefordert werden kann, hat derjenige, 
der wirksam zu Lebzeiten gegenüber dem Erblasser auf den Pflichtteil verzich-
tet hat (oder dessen Eltern auf den Pflichtteil verzichtet haben), dies mit zwin-
gend in Notariatsaktsform abgeschlossenem „Pflichtteilsverzichtsvertrag“36, 
hat derjenige kein Pflichtteilsrecht, der erbunwürdig ist, ebenso derjenige, der 
vom Erblasser mit letztwilliger Verfügung rechtswirksam enterbt wurde, dem 
also der Pflichtteil mit letztwilliger Verfügung wirksam wegen Vorliegens eines 
Enterbungsgrundes entzogen wurde. 
 

VORSORGEVOLLMACHT/PATIENTENVERFÜGUNG/ 
ERWACHSENENVERTRETERVERFÜGUNG 
 

Die Vorsorgevollmacht ist eine Vollmacht, die – solange 
man gesund ist – mit einer Vertrauensperson nach freier 
Wahl (häufig Ehe- oder Lebenspartner, Eltern, Kindern usw.) 
in Form eines schriftlichen Vertrages, abgeschlossen zwi-
schen Vollmachtgeber und Vollmachtnehmer, errichtet wird. 
Sie gilt ausschließlich für den Fall, dass man die Ent-
scheidungsfähigkeit und/oder die Äußerungsfähigkeit verliert und nur so-
lange dieser Zustand anhält. In diesem „Vorsorgefall“ hat der Vorsorgebevoll-
mächtigte das Recht, alle Maßnahmen, zu denen er in der Vorsorgevollmacht 
berechtigt wurde, für den Vollmachtgeber zu ergreifen und ihn in all diesen An-
gelegenheiten zu vertreten.  
 
Darüber hinaus ist es möglich einen oder mehrere „Ersatzbevollmächtigte“ zu 
bestimmen, denen die Vertretung dann zukommt, wenn der primär gewählte 

 
34 Welser, Erbrechts-Kommentar § 765 ABGB Rz 13 (Stand 30.6.2018, rdb.at) 
35 Kogler in Klang3, RZ 20 zu § 765 
36 § 551 ABGB 



-18- 

 

 
© Mag. Roland Luger LL.M. | öff. Notar | Persönliche rechtliche Vorsorge (insbesondere in der Partnerschaft) 
  (Fassung 6/2026) | 3. Auflage 

 

Vertreter die Vorsorgevollmacht im Vorsorgefall (Entscheidungs- und/oder Äu-
ßerungsunfähigkeit des Vollmachtgebers) nicht ausüben kann oder will. 
 
 

Beispiel 9: Adam erteilt nach umfassender Rechtsberatung durch den Notar 
seines Vertrauens seiner Gattin Eva eine Vorsorgevollmacht. Als Ersatzbevoll-
mächtigte bestimmt er seinen großjährigen Sohn Bertram und seine noch min-
derjährige Tochter Clara. Sollte Eva ihren Mann Adam im Vorsorgefall (z.B. 
nach einem gemeinsamen Verkehrsunfall) nicht vertreten können, so vertreten 
Bertram und Clara (sofern diese im Zeitpunkt des Eintritts des Vorsorgefalls 
großjährig ist) ihren Vater Adam. 
Man kann also auch mehrere Bevollmächtigte nebeneinander bestimmen 
(hier: Bertram und Clara). In diesem Fall sollte jedenfalls auch geregelt wer-
den, wie die Vertretung erfolgen soll: können Bertram und Clara jeweils ein-
zeln vertreten („Einzelvertretung“) oder vertreten sie gemeinsam („Gesamtver-
tretung“). Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die mit Ihrem Notar bespro-
chen und von Ihnen entschieden werden sollten. 

 
Ein großer Vorteil der Vorsorgevollmacht gegenüber einer alternativen Vertre-
tungsart (z.B. gegenüber gesetzlicher oder gerichtlicher Erwachsenenvertre-
tung, früher „Sachwalterschaft“ genannt) ist (neben der Entschädigung des Ver-
treters, die bei der Vorsorgevollmacht entfallen kann) unter anderem, dass der 
Vertreter für alle in der Vollmacht angeführten Angelegenheiten keiner Geneh-
migung des Pflegschaftsgerichtes (oder anderer Behörden) bedarf und – 
wenn Sie das wünschen – auch keiner Aufsicht unterliegt. Das erleichtert (und 
verbilligt) Vertretungsmaßnahmen meist ganz erheblich.  
 
Bei aller dadurch gegebenen Flexibilität der Vorsorgevollmacht darf allerdings 
nicht übersehen werden, dass dieser Umstand (grundsätzlich keine Genehmi-
gungspflicht einzelner Maßnahmen und keine Aufsicht) auch einen Nachteil die-
ses Rechtsinstruments bedeuten kann: die mit der Vorsorgevollmacht verbun-
denen Befugnisse des Bevollmächtigten können selbstverständlich im Vorsor-
gefall auch zum Nachteil des Vertretenen missbraucht werden. Es ist daher 
essentiell, den Bevollmächtigten sehr sorgfältig auszuwählen und die Vorsor-
gevollmacht nur einer Person zu erteilen, die man sehr gut kennt und der 
man voll vertraut. Abgesehen von der sorgfältigen Auswahl des geeigneten 
Bevollmächtigten (und zusätzlich dazu) ist es rechtlich möglich, verschiedene 
Kontrollmechanismen (zB. Rechnungslegungs- und Zustimmungserforder-
nisse, Regelung der Vertretungsart) in der Vorsorgevollmacht vorzusehen. Da-
bei ist die Konsultation eines geeigneten Rechtsexperten unumgänglich, die 
Vorsorgevollmacht soll ja jedenfalls trotz Kontrollmöglichkeit in der Praxis gut 
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verwendbar bleiben. Wenn das Vertrauen in den Bevollmächtigten verloren 
geht, kann die Vorsorgevollmacht vom Vollmachtgeber jederzeit einseitig 
(also ohne Mitwirkung des Bevollmächtigten) formlos widerrufen werden, 
dies im Übrigen auch, wenn der Vorsorgefall bereits eingetreten ist37. Aus-
nahmsweise kann die Beendigung der Vorsorgevollmacht vom zuständigen 
Pflegschaftsgericht angeordnet werden und ein gerichtlicher Erwachsenen-
vertreter bestellt werden, wenn der Bevollmächtigte nicht oder pflichtwidrig tätig 
wird oder es „sonst das Wohl des Vertretenen erfordert“38 
 

Beispiel 10: Adam und Eva leben miteinander in einem Einfamilienhaus, das 
ihnen zur Hälfte gehört. Adam erleidet einen schweren Schlaganfall, von dem 
er sich leider nicht vollständig erholt. Er bleibt geistig und körperlich schwer 
behindert. Das Leben in dem nicht barrierefrei gebauten Einfamilienhaus ist 
aufgrund der Beeinträchtigungen Adams leider nicht mehr möglich. Eva 
möchte das gemeinsame Haus verkaufen, mit dem Verkaufserlös eine behin-
dertengerechte Eigentumswohnung erwerben und dort mit Adam den Haupt-
wohnsitz aufnehmen. Ein Verkauf des gemeinsamen Hauses ist nicht ohne 
weiteres möglich, da dem – nunmehr entscheidungsunfähigen – Adam eine 
Haushälfte gehört. Da Adam keine Vorsorgevollmacht rechtzeitig errichtet hat, 
wird Eva vom zuständigen Bezirksgericht zur Erwachsenenvertreterin für 
Adam erklärt. Sie kann Adams Haushälfte nur mit gerichtlicher Genehmigung 
verkaufen. Für diese Genehmigung (sofern sie nach Ansicht des Gerichts 
überhaupt erteilt werden kann) benötigt das Gericht ein Sachverständigengut-
achten über den Verkehrswert des verkauften Hauses, dies um die Angemes-
senheit des von Eva verhandelten Kaufpreises prüfen zu können. Das Gleiche 
gilt für die zu erwerbende Eigentumswohnung, auch hier sind die gerichtliche 
Genehmigung und ein Verkehrswertgutachten erforderlich. All dies ist zeitlich 
und finanziell sehr aufwändig, die gerichtliche Genehmigung kann im Voraus 
nicht garantiert werden. 
Hätte Adam rechtzeitig zugunsten Evas eine diese Maßnahmen deckende 
Vorsorgevollmacht (vorzugsweise als „Generalvollmacht“) errichtet, so würde 
von Eva weder eine gerichtliche Genehmigung des Verkaufs des Hauses und 
des Kaufs der Eigentumswohnung, noch Verkehrswertgutachten benötigt wer-
den. Eva hätte sicherlich viele Sorgen weniger!  

 
37 Ein Widerruf der Vorsorgevollmacht durch den Vollmachtgeber ist auch nach dem Verlust der Ent-

scheidungsfähigkeit möglich. Dies ist eine wichtige Besonderheit der Vorsorgevollmacht. Die vertre-
tene Person muss lediglich zu erkennen geben, dass sie nicht mehr vertreten sein will. Sie muss also 
noch äußerungsfähig sein. Die Einhaltung einer bestimmten Form ist für den Widerruf nicht notwendig 
(EF-Z 2018/127; OGH 28.6.2018, 6 Ob 99/18d).  

38 § 246 Abs. 3 Ziff 1 ABGB normiert daher eine gerichtliche Kontrolle für „Extremfälle“ von Missbräu-
chen (oder Missbrauchsversuchen) iZm der Vorsorgevollmacht. Siehe dazu OGH 24.6.2025, 1 Ob 
33/25x. 
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Übrigens: Es spielt auch bei diesem Beispiel keine Rolle, ob Adam und Eva 
verheiratet sind, oder nicht. Auch Ehegatten haben keinerlei medizinische Ent-
scheidungs-, Informations- und Einsichtsrechte! (siehe auch oben, Beispiel 2). 

  

In vielen Fällen ist es ratsam, eine Vorsorgevollmacht als Vollmacht für 
alle denkbaren Angelegenheiten (Gesundheitsangelegenheiten, finanzi-
elle Angelegenheiten, Verfügung über Liegenschaften und sonstiges Ver-
mögen usw.) zu errichten. Die sicherste (wenn auch gesetzlich nicht zwin-
gend vorgeschriebene) Form ist die Notariatsaktsform! 
 

Da sich persönliche Beziehungen zwischen dem Vollmachtgeber und dem Voll-
machtnehmer leider auch verschlechtern können oder aus anderen Gründen 
ein Wechsel des Vorsorgebevollmächtigten gewünscht ist (zB. Ortswechsel 
ua.), kann eine Vorsorgevollmacht (beiderseits) ohne Angabe von Gründen je-
derzeit widerrufen werden (siehe oben). Übrigens: Die Vorsorgevollmacht 
weist keine gesetzliche, befristete Gültigkeitsdauer auf, sie gilt unbefristet 
solange, bis sie widerrufen wird (oder Vollmachtgeber bzw. Vollmachtnehmer 
verstirbt). 
 
Unverzüglich nach Errichtung der Vorsorgevollmacht wird diese im „Österreichi-
schen Zentralen Vertretungsverzeichnis“ (ÖZVV) registriert. Der Notariatsakt 
wird darüber hinaus als elektronische Urkunde im Urkundenarchiv des Notariats 
registriert und ist daher immer elektronisch verfügbar. Er kann daher nicht ver-
loren gehen. Ohne Registrierung ist eine Vorsorgevollmacht nicht gültig. Damit 
ist das Bestehen der Vorsorgevollmacht dokumentiert. Sobald der Vorsorgefall, 
also die Entscheidungs- und/oder Äußerungsunfähigkeit des Vollmachtgebers 
eintritt, wird die Wirksamkeit der bestehenden Vorsorgevollmacht im ÖZVV re-
gistriert. Darüber wird eine Bestätigung ausgestellt. Der Eintritt eines Vorsorge-
falls darf von einem Notar nur dann im ÖZVV registriert werden, wenn ihm eine 
diesbezügliche ärztliche Bestätigung vorgelegt wurde! 
 
Mit einer Patientenverfügung regeln Sie, welche medizinischen Maßnahmen 
Sie für den Fall, dass Sie nicht mehr äußerungsfähig sein sollten, ablehnen. Im 
Gegensatz zur Vorsorgevollmacht können Sie nur von Ihnen genau angeführte 
medizinische Maßnahmen im Voraus für den „Ernstfall“ ablehnen, eine rechtli-
che Vertretung kann durch die Patientenverfügung nicht geregelt werden. Es ist 
im Einzelfall teilweise fraglich, ob es sich bei einer angeführten Maßnahme tat-
sächlich um eine medizinische oder um eine Pflegemaßnahme handelt (Bei-
spiel: Das Setzen einer PEG-Sonde ist eine medizinische Maßnahme, die mit 
einer PatV abgelehnt werden kann, die künstliche Ernährung stellt hingegen 
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eine Pflegemaßnahme dar und kann nicht abgelehnt werden). Unbedingt emp-
fehlenswert: zusätzlich Vorsorgevollmacht! Diese gilt (bei entsprechender 
Formulierung) sowohl für medizinische als auch für Pflegemaßnahmen. 
 
Sie können die Patientenverfügung als „verbindliche“ Patientenverfügung er-
richten, die für die Dauer von acht Jahren als verbindlich bestehen bleibt. Im 
Ernstfall müssen sich die behandelnden Ärzte an die Anordnungen in der Pati-
entenverfügung halten. Voraussetzung für die Verbindlichkeit ist eine vom Arzt 
bestätigte Beratung und eine bestätigte rechtliche Beratung. Die Patientenver-
fügung ist in ELGA ersichtlich zu machen, dies sofern dem nicht widersprochen 
wird. 
 
Nach Ablauf der achtjährigen Gültigkeitsdauer wird die verbindliche Patienten-
verfügung  zu einer „anderen“ Patientenverfügung, an die sich die behandeln-
den Ärzte Ernstfall halten können, aber nicht müssen. Die verbindliche Patien-
tenverfügung muss nach Ablauf der achtjährigen Gültigkeitsdauer verlängert 
werden, um die Verbindlichkeit zu erhalten. Dazu ist ein weiteres ärztliches Be-
ratungsgespräch nötig. Ausnahme: Eine Patientenverfügung verliert nicht 
ihre Verbindlichkeit, solange sie der Patient mangels Entscheidungsfähig-
keit nicht erneuern kann39. 
 
Die Patientenverfügung kann auch von vorneherein als nicht verbindliche „an-
dere“ Patientenverfügung40 errichtet werden. 
 

Es kann (und sollte!) eine Patientenverfügung immer auch neben einer 
Vorsorgevollmacht errichtet werden: Mit der Vorsorgevollmacht kann man 
dem Bevollmächtigten die Möglichkeit einräumen, im Ernstfall – auch 
schwerwiegende – medizinische Entscheidungen zu treffen. Mit einer zu-
sätzlich errichteten Patientenverfügung kann man dem Vorsorgebevoll-
mächtigten einen gewissen Entscheidungsdruck abnehmen, indem man 
einzelne medizinische Maßnahmen (idealerweise verbindlich) ablehnt. 

 

 
39 § 7 Abs. 5 PatVG. Diese Bestimmung ist seitens des Gesetzgebers wohl „gut gemeint“, spricht mei-

nes Erachtens aber eher gegen die Patientenverfügung. Man stelle sich vor, man errichtet eine 
Patientenverfügung und wird ein Jahr später (zB nach einem Unfall) entscheidungsunfähig, lebt aber 
noch 35 Jahre. Eine 35 Jahre alte Patientenverfügung bleibt immer noch verbindlich! Es ist sehr un-
wahrscheinlich, dass diese „alte“ PatV mit dem medizinischen Fortschritt Schritt halten kann und Be-
stand haben soll. Eine – nicht ohne Grund nur für acht Jahre verbindliche – PatV wird dadurch „einze-
mentiert“. Dies kann meines Erachtens gefährlich sein und dem Entscheidungsunfähigen mehr scha-
den als nützen. 

40 Diktion des ABGB in der Fassung des zweiten Erwachsenenschutzgesetzes seit 1.1.2018. Vor dem 
2. ErwSchG wurde diese Form der Patientenverfügung als „beachtliche“ Patientenverfügung bezeich-
net, was meines Erachtens die bessere, weil verständlichere Bezeichnung wäre! 
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Beispiel 11: Adam und Eva sind verheiratet. Eva gehört einer Religionsge-
meinschaft an, deren Mitglieder aus religiösen Gründen die Verabreichung von 
Fremdblut ablehnen. Eva hat eine diesbezügliche verbindliche Patientenver-
fügung errichtet, darüber hinaus haben Adam und Eva wechselseitige Vorsor-
gevollmachten errichtet, die auch medizinische Maßnahmen umfassen. 
Nach einem schweren Verkehrsunfall muss Eva in den künstlichen Tiefschlaf 
versetzt werden und ist sie nicht entscheidungsfähig. In medizinischer Hinsicht 
benötigt sie dringend Fremdblut in Form einer Bluttransfusion. Wenn sie diese 
nicht erhält, verstirbt Eva. 
Da Eva in der Patientenverfügung verbindlich (!) bestimmt hat, kein Fremdblut 
erhalten zu wollen, darf die Bluttransfusion keinesfalls verabreicht werden. 
Würden die Ärzte trotzdem Fremdblut verabreichen, so wäre dies strafrechtlich 
als „eigenmächtige Heilbehandlung“41 zu ahnden. Eva verstirbt in weiterer 
Folge. 
Durch die Errichtung einer Patientenverfügung hat Eva ihrem Gatten Adam als 
Vorsorgebevollmächtigtem eine schwere, zum Tod Evas führende medizini-
sche Entscheidung abgenommen. 

 
Besonders die Errichtung einer Vorsorgevollmacht und Patientenverfü-
gung ist im Übrigen auch für sehr junge Menschen (ab Vollendung des 
18. Lebensjahres) empfehlenswert. Auch diese können (z.B. in Folge eines 
schweren Verkehrsunfalls) dauernd oder vorübergehend entscheidungsun-
fähig werden und benötigen sie dann eine rechtliche Vertretung (z.B. durch 
Eltern oder andere Vertrauenspersonen). Auch Eltern (Großeltern, Ge-
schwister oder sonstige Verwandte) haben in medizinischen Belangen ihrer 
(erwachsenen) Kinder kein Einsichts-, Entscheidungs- und Informations-
recht ohne entsprechende Rechtsgrundlage (z.B. Vorsorgevollmacht). 

 
EXKURS: „Vier-Säulen –Modell“ der Erwachsenenvertretung 
Mit dem zweiten Erwachsenenschutzgesetz (2. ErwSchG)42 wurde vom Ge-
setzgeber das Vier-Säulenmodell der Erwachsenenvertretung geschaffen: 
Grundsätzlich sollte ein Entscheidungsunfähiger von einem Vorsorgebevoll-
mächtigten vertreten werden (erste Säule). Gibt es keine Vorsorgevollmacht, 
wird vom Gesetzgeber die gewählte Erwachsenenvertretung (zweite Säule) 
normiert. Ist eine gewählte Erwachsenenvertretung mangels ausreichender 
Entscheidungsfähigkeit nicht möglich, soll es zur gesetzlichen Erwach-
senenvertretung kommen (dritte Säule). Ist auch dies nicht möglich, so 
kommt es zur gerichtlichen Erwachsenenvertretung, bei der vom 

 

41 § 110 StGB „Eigenmächtige Heilbehandlung“ Abs. (1)“Wer einen anderen ohne dessen Einwilligung, 
wenn auch nach den Regeln der medizinischen Wissenschaft, behandelt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.“ 

42 BGBl. 2017/59, gültig ab 1.1.2018 
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zuständigen Pflegschaftsgericht ein Erwachsenenvertreter bestellt wird (vierte 
Säule). Diese entspricht noch am ehesten der früheren Sachwalterschaft und 
soll den „letzten Ausweg“ darstellen. Dieses Modell soll der Selbstbestimmung 
der Betroffenen (Anmerkung: möglicherweise auch der Gerichtsentlastung) 
dienen. 

 
Sollte man – zB mangels Vorhandenseins einer dafür qualifizierten Vertrauens-
person – eine Vorsorgevollmacht nicht errichten wollen, so steht als Alternative 
die Erwachsenenvertreterverfügung zur Verfügung. Auch diese ist zwingend 
(wie zB. die Vorsorgevollmacht) im Österreichischen Zentralen Vertretungsver-
zeichnis (ÖZVV) zu registrieren. Mit der Erwachsenenvertreterverfügung be-
stimmt man im Voraus eine Person, von der man – für den Fall des Eintritts der 
eigenen Entscheidungsunfähigkeit – unter Aufsicht des Pflegschaftsgerichts (= 
Unterschied zur Vorsorgevollmacht!) – vertreten werden möchte. Auch diese 
Verfügung muss schriftlich vor einem Notar, einem Rechtsanwalt oder einem 
Mitarbeiter eines Erwachsenenschutzvereins errichtet werden43. 
 
PARTNERSCHAFTSVERTRAG/ 
EHELICHE VORABVEREINBARUNG („EHEVERTRAG“) 
 
Im Falle des Scheiterns einer Lebenspartnerschaft oder Ehe stellt sich fast im-
mer auch die Frage, wie gemeinsames Vermögen oder die „Errungenschaft“ 
(also das, was während aufrechter Ehe erarbeitet oder erspart wurde) aufgeteilt 
wird, bzw. welche Vermögensbestandteile einem Partner gehören und gar nicht 
aufgeteilt werden müssen. Unter Umständen kann auch die Frage strittig sein, 
was die Ehegatten in die Ehe eingebracht haben und was während aufrechter 
Ehe erspart oder erarbeitet wurde. Beim Scheitern einer Ehe spielen darüber 
hinaus auch Fragen wie z.B. wechselseitiger Unterhalt und andere spezifisch 
eherechtliche Fragen eine Rolle. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen 
sind zur Lösung dieser Fragen meist unzureichend bzw. regeln sie die beste-
henden Fragen nicht zufriedenstellend. 
 

Beispiel 12: Dr. Adam und Eva sind verheiratet. Adam verdient (und ver-
diente)  als Primararzt sehr gut, Eva kann aufgrund der Betreuung der gemein-
samen Kinder nur Teilzeit arbeiten und verdient entsprechend weniger. Eva 
verliebt sich (nach fünfzehnjähriger Ehe mit Adam!) in den Arbeitskollegen ih-
res Mannes, den schönen Dr. Betram und verlässt Adam. Es kommt zur Ehe-
scheidung. Eva erhält keinen Unterhalt nach Scheidung, da sie an der Zerrüt-
tung der Ehe mit Adam überwiegend schuld war. 

 
43 § 244 Abs. 2 ABGB B
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Eva erhält allerdings „rückständigen Ehegattenunterhalt“ von Adam und 
zwar für die letzten fünfzehn Jahre, also ab dem ersten Tag der Ehe-
schließung, dies soweit Adam während der Ehe den gesetzlichen Ehe-
gattenunterhalt während aufrechter Ehe weder bezahlt, noch sonst ge-
leistet hat! (siehe EXKURS: Ehegattenunterhalt!). Dies wird von Adam als 
ganz besonders ungerecht empfunden, zumal ja Eva ihn verlassen hat und ihn 
kein Verschulden an der Zerrüttung der Ehe trifft! 
Die Verpflichtung zur Zahlung von rückständigem Ehegattenunterhalt 
kann in einem „Ehevertrag“ (= eheliche Vorabvereinbarung) im Voraus 
abbedungen (oder auch eingeschränkt) werden. 

 
 

EXKURS: Ehegattenunterhalt während aufrechter Ehe und „rückständi-
ger“ Ehegattenunterhalt 
 
Ein Ehegatte, der ein zumindest 10% geringeres Einkommen hat als der 
andere Ehegatte hat während aufrechter Ehe Anspruch auf Leistung von 
Unterhalt. Der Unterhalt ist vom besser verdienenden Ehegatten auch 
während aufrechter Ehe grundsätzlich in Geld zu leisten, dies, soweit er nicht 
als Naturalunterhalt geleistet wird. 
Beispiel: Dr. Adam, Primararzt, monatliches Nettoeinkommen (inkl. Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld) € 15.000,00, Gattin Eva, Krankenschwester in Teilzeit, 
monatliches Nettoeinkommen (inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld)                 € 
3.000,00. 
 
Der monatliche Unterhaltsanspruch der Eva berechnet sich wie folgt: 
(fiktives Beispiel, sehr vereinfacht!) 
 

mtl. Einkommen Adam € 15.000,00 
Mtl. Einkommen Eva € 3.000,00 
mtl. Einkommen Ehegatten gesamt € 18.000,00 
davon 40% € 7.200,00 
abzüglich mtl. Einkommen Eva €  3.000,00 
Unterhaltsanspruch Eva monatlich  € 4.200,00 

 
Sofern dieser monatliche Unterhalt von Adam (wie in der Praxis üblich) wäh-
rend aufrechter Ehe nicht bezahlt wird, kann dieser von Eva jederzeit, vor al-
lem aber in der Scheidungsphase von Eva verlangt werden, dies bis zum Tag 
der Eheschließung rückwirkend. Bei einer Ehedauer von fünfzehn Jahren 
wäre dies bei obigem Beispiel der Betrag von € 756.000,00 (!). Freilich müsste 
Eva sich das anrechnen lassen, was Adam während aufrechter Ehe 
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tatsächlich als „Naturalunterhalt“ geleistet hat (von ihm bezahlte Urlaube, Res-
taurantbesuche, bezahlte Lebensmittel usw)44. 

 
Nicht immer sind die Prozesse zwischen (ehemaligen) Ehegatten unter objekti-
ven Gesichtspunkten nachvollziehbar. In seiner Entscheidung vom 27.1.2023 
hatte der Oberste Gerichtshof (OGH) zum Beispiel darüber zu entscheiden, wel-
chem der ehemaligen Ehegatten der vormals gemeinsame (und gegenständlich 
Aufteilungsvermögen darstellende!) Kater „F*“ (Anonymisierung durch das Ge-
richt!) in Zukunft zukommt!45. In seiner Entscheidung vom 23.Oktober 2025 ent-
schied der OGH über einen Fall, in dem eine „gerichtliche Benüzungsregelung“ 
im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Hund ehemaliger Lebensgefährten 
eine Rolle spielt, in deren Rahmen vom Gericht(!) festgelegt werden musste, 
wer der beiden Streitparteien den Hund zu welchen Zeiten betreuen und bei 
sich behalten darf46. 
 
Diese Fälle zeigen eindeutig: es geht in vielen Fällen nicht um Geld, sondern 
wohl oft auch um „verletzte Gefühle“. Der mit dem Prozess verbundene finanzi-
elle und zeitliche Aufwand tritt in solchen Fällen augenscheinlich oft in den Hin-
tergrund! 
 
Viele dieser Fragen können (und sollten!) von den Partnern  - unabhängig 
davon, ob diese verheiratet sind oder in Lebensgemeinschaft leben - im 
Voraus geregelt werden, dies solange sie sich gut verstehen und eine gute 
Gesprächsbasis haben. Die Praxis zeigt leider, dass nach einer Trennung die 
Gesprächsbasis der ehemaligen Partner oft so schlecht ist, dass eine einver-
nehmliche Regelung der notwendigen Bereiche nicht mehr möglich und eine 
gerichtliche Auseinandersetzung notwendig ist. Dabei spielen auch persönliche 
Verletzungen eine maßgebliche Rolle und beeinträchtigen den notwendigen 

 
44  Grundsätzlich verjährt Unterhalt – auch in der Ehe – binnen drei Jahren. Gemäß § 1495 ABGB be-

ginnt die Verjährungsfrist nicht zu laufen, solange „die Ehe andauert“, daher Verjährungshemmung 
bis zur Rechtskraft der Scheidung, nicht relevant ist, ob die häusliche Gemeinschaft aufrecht ist 
(OGH v. 30.8.2011, 10 Ob 59/11s = iFamZ 2011/246). Dies führt im Ergebnis dazu, dass der gesetz-
liche Ehegattenunterhalt auch z.B. während einer langen Trennungsphase „weiterläuft“, dies bis zur 
Ehescheidung und völlig unabhängig von einem Verschulden an der Trennung. 

45  OGH v. 27.1.2023, 1 Ob 254/22t: relevant für die Frage, wem das Tier nach Scheidung zukommt, ist 
die stärkere emotionale Bindung eines Ehegatten (hier: des Mannes) zum Tier. Im Anlassfall war 
freilich der Kater im Zeitpunkt der gerichtlich erzwungenen Übergabe – aus unerklärlichen Gründen 
(?) – verschwunden! 

46  OGH vom 23.10.2025, 9 Ob 93/25d Die Frau, die mit der gerichtlichen „Besuchsregelung“ betref-
fend den gemeinsamen Hund nicht einverstanden war, brachte gegen den ehemaligen Lebensge-
fährten eine Teilungsklage, verbunden mit dem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung 
ein. Eine Teilungsklage – bezogen auf den gemeinsamen Hund – führt dazu, dass der Hund verstei-
gert und der Versteigerungserlös (hier: zu je einer Hälft)e aufgeteilt wird. In der gegenständlichen 
Entscheidung hatte der OGH über den Antrag auf Erlassung der einstweiligen Verfügung zu ent-
scheiden. Dieser Prozess wird daher sicher noch weitergehen. 
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objektiven Blick auf die Sach- und Rechtslage. Diese Gerichtsverfahren („Ro-
senkrieg“) sind meist langwierig, sehr teuer und im Ergebnis häufig für beide 
Teile unbefriedigend.  
 
Es ist daher empfehlenswert nicht nur die Aufteilung von Vermögen mit hohem 
materiellem Wert (insbesondere Liegenschaften), sondern auch solche The-
men, die für die Partner schon während der Beziehung mit hohem emotionalem 
Potenzial verbunden sind (z.B. gemeinsame Haustiere, siehe oben) im Voraus 
zu regeln, solange man sich gut versteht. 
 
Vor allem aber spielt in der Praxis das Schicksal einer während der Dauer der 
Beziehung gemeinsam genutzten Liegenschaft (Haus, Wohnung) nach einer 
Trennung eine Rolle: Wer kann das gemeinsam genutzte Haus bzw. die ge-
meinsam genutzte Eigentums- oder Mietwohnung nach Trennung behalten? 
Welche Ausgleichszahlungen sind zu leisten? Soll die gemeinsam genutzte 
Wohnstätte nach Trennung verkauft werden? Wer erhält wieviel vom Verkaufs-
erlös? In welcher Form und in welcher Höhe erhält der weichende Teil seine 
Investitionen und Tätigkeiten für die Liegenschaft abgegolten? 
 
Diese Fragen (und noch viele mehr!) müssen im Trennungsfall gelöst werden. 
Dies ist nach einer Trennung häufig nicht ohne langwierige und teure Gerichts-
prozesse möglich. Es sollte daher jedenfalls rechtzeitig ein Partnerschafts- oder 
Ehevertrag abgeschlossen werden, der all die notwendigen Trennungsfragen, 
zumindest betreffend die gemeinsame Wohnstätte, regelt. 
 
Übrigens: Regelungen, die von Lebensgefährten im Voraus für den Trennungs-
fall in einem Partnerschaftsvertrag getroffen werden , können auf eine allenfalls 
später geschlossene Ehe oder eingetragene Partnerschaft erstreckt werden, 
sodass bei Eheschließung keine eigene eheliche Vorabvereinbarung geschlos-
sen werden muss. Dies kann im Partnerschaftsvertrag vorgesehen werden. Der 
Partnerschaftsvertrag gilt dann mit Eheschließung der Vertragsparteien als 
„Ehevertrag“.  
 
Dabei ist aber insbesondere zu beachten, dass bei Eheverträgen unter Umstän-
den eine nachträgliche richterliche Korrekturmöglichkeit besteht, die es beim 
Partnerschaftsvertrag in dieser Form nicht gibt47. Es ist derzeit noch unklar – 

 
47  § 97 Abs. 2 – 4 EheG; siehe weiterführend: die viel beachtete Entscheidung des OGH vom 

24.10.2024, 1 Ob 95/24p in der der OGH als Maßstab für die Frage, ab wann richterlich zu mäßigen 
ist, die Grundsätze zur laesio enormis (Verkürzung über die Hälfte) anwendet (teilweise in der Lehre 
und Literatur stark kritisiert). 
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und bedarf wohl noch weiterer Rechtsprechung durch den Obersten Gerichtshof 
– wie diese (nachträgliche!) richterliche Korrektur genau vorzunehmen ist. Lei-
der besteht auch hier eine gewisse unerfreuliche Rechtsunsicherheit, die 
höchste juristische Sorgfalt bei Erstellung und Abschluss von ehelichen Vorab-
vereinbarungen erfordert. 
 
Im Partnerschaftsvertrag können die Aufteilungsregelungen zu Lasten eines 
Partners wesentlich weiter gehen. Auch hier ist juristische Beratung jedenfalls 
geboten! 
 
Die bestehenden gesetzlichen Regelungen führen im Fall der Trennung einer 
Partnerschaft teilweise zu Ergebnissen, mit denen die meisten Paare nicht ge-
rechnet hätten. Dies führt besonders in den Fällen zu unangenehmen Überra-
schungen in denen die Partner keinen Regelungsbedarf erkennen, da „alles 
klar“ erscheint. 
 

Beispiel 13: Adam und Eva sind Lebensgefährten. Sie leben miteinander in 
Lebensgemeinschaft in Adams Haus. Adam bezahlt vereinbarungsgemäß 
während aufrechter Lebensgemeinschaft die Betriebskosten für das Haus, 
Eva trägt die Kosten für Lebensmittel und gemeinsame Restaurantbesuche. 
Nach zehnjähriger Lebensgemeinschaft mit Eva lernt Adam die schöne Susi 
kennen und verliebt sich in diese. Er löst die Lebensgemeinschaft auf. 
Eva muss unverzüglich ausziehen. Darüber hinaus verlangt Adam von Eva 
Zahlungen in Höhe der Miete, die sich Eva „erspart“ hat, dass sie in den 
letzten zehn Jahren mietfrei in Adams Haus wohnte. Die Zahlungen, die von 
Eva getätigt wurden, kann sie hingegen nicht fordern. Der Umstand, dass die 
Lebensgemeinschaft von Adam aufgelöst wurde, ist für den Bestand seiner 
Forderungen gegen Eva nicht relevant. 
Dieses – für rechtliche Laien überraschende – Ergebnis ist im Bereicherungs-
recht begründet48. 
Es ist daher auch in solchen Fällen (hier zugunsten der Eva) jedenfalls emp-
fehlenswert im Voraus einen Partnerschaftsvertrag abzuschließen, in dem 
man obige Ansprüche des Adam ausschließen oder beschränken könnte. 

 
Übrigens: eine Vorabregelung ist unabhängig davon sinnvoll, ob die gemein-
same Wohnstätte beiden oder nur einem Partner im Grundbuch gehört, sowie 
unabhängig davon, wer die Wohnstätte in die Partnerschaft „eingebracht“ hat 
oder diese zur Verfügung stellt. Auch wenn die Wohnstätte keinem der Partner 
gehört (z.B. gemeinsame Einrichtung einer Wohnung im Einfamilienhaus der 
Eltern eines Partners) sollte jedenfalls eine Vorabregelung getroffen werden.   

 
48 § 1435 ABGB pa. 
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Wie das folgende Beispiel zeigt, führen die bestehenden gesetzlichen Regelun-
gen oft zu überraschenden, nicht gewünschten Ergebnissen. 
 

Beispiel 14: Der 20jährige Adam und die 19jährige Eva sind Lebensgefährten. 
Sie wohnen (gratis) in einer Einlegerwohnung im Einfamilienhaus der Eltern 
Adams. Eva hat die Küche in der gemeinsamen Wohnung mit einem Betrag 
von € 10.000,00 mitfinanziert. Einen Partnerschaftsvertrag schließen Adam 
und Eva nicht ab. Bei einem Festival lernt Eva den schönen Bertram kennen 
und verliebt sich in diesen. Sie verlässt Adam und zieht „Hals über Kopf“ aus 
der gemeinsamen Wohnung aus. 
Eva fordert die von ihr investierten € 10.000,00 aus dem Rechtstitel der „Be-
reicherung“ von den Eltern (!)49 Adams. Diese wollen den Betrag nicht bezah-
len und wenden dagegen ein, Eva habe sich ja die Miete erspart und müsse 
sich diese Ersparnis anrechnen (also abziehen) lassen. Eine Einigung ist nicht 
erzielbar, es kommt zu einem langen Prozess, dessen Kosten den Investiti-
onsbetrag von € 10.000,00 weit übersteigen. 
Dieser Prozess wäre vermeidbar gewesen, wenn Adam und Eva spätestens 
im Zeitpunkt der Investition Evas (Ankauf der Küche) eine Regelung für den 
Fall der Trennung getroffen hätten, die diese vorhersehbaren Streitpunkte 
möglichst umfassend regelt. Das „Hineinziehen“ der Eltern Adams in den Be-
ziehungsstreit des Sohnes wäre durch Abschluss eines wohl überlegten, 
rechtlich richtigen Partnerschaftsvertrages vermeidbar gewesen! 

 

Spätestens vor Begründung einer gemeinsamen Wohnstätte (in wel-
cher Form auch immer) sollten Lebens- oder Ehepartner jedenfalls qualifi-
zierte rechtliche Beratung (z.B. durch den Notar des gemeinsamen Vertrau-
ens) einholen und entsprechende Vorabregelungen (Partnerschafts- oder 
Ehevertrag) treffen! 

 
Beispiel 15: Adam und Eva sind Lebensgefährten. Sie kaufen miteinander ein 
Baugrundstück und werden zu je einer Hälfte als Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen. Trotz eines Hinweises des Notars, bei dem der Grundstückskauf 
abgewickelt wird, schließen Adam und Eva keinen Partnerschaftsvertrag ab. 
Sie sind unsterblich ineinander verliebt und wollen sich über dieses unange-
nehme Thema keine Gedanken machen, da sie sich „sowieso nie trennen“ 
werden. Die Kosten für einen Partnerschaftsvertrag möchten sie sich erspa-
ren, stattdessen leisten sie sich lieber ein Romantikdinner in ihrem Lieblings-
restaurant. 

 
49  Möglicher Bereicherungsanspruch gemäß § 1435 ABGB pa. Dieser richtet sich gegen die Eltern 

Adams (und nicht gegen Adam selbst), da diese Eigentümer des Hauses und durch die Investition 
Evas „bereichert“ sind. 
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Adam und Eva errichten auf ihrem Baugrundstück ein Einfamilienhaus, das € 
400.000,00 kostet. Eva steuert dazu € 150.000,00, Adam € 50.000,00 jeweils 
aus Ersparnissen bei. Die fehlenden € 200.000,00 finanzieren Adam und Eva 
über einen gemeinsam zurückzuzahlenden Bankkredit. 
Noch bevor das gemeinsame Haus fertiggestellt ist, verliebt sich Adam in die 
schöne Cora (eine Arbeitskollegin) und beendet die Lebensgemeinschaft mit 
Eva. Er möchte jetzt lieber mit Cora in das Haus einziehen, sobald dieses fer-
tiggestellt ist. Damit ist Eva nicht einverstanden. 
Adam und Eva können sich nicht einigen, jeder Einigungsversuch endet nach 
wenigen Minuten mit einem Schreiduell, wobei die ehemaligen Lebensgefähr-
ten sich wechselseitig die Schuld für das Scheitern der Beziehung geben. Es 
kommt schließlich zu einer Teilungsklage, das fast fertige Haus (samt Grund-
stück) wird um insgesamt € 350.000,00 versteigert. Dieser Betrag kommt 
Adam und Eva zu je einer Hälfte zu. Es entstehen massive Anwalts- und Ver-
fahrenskosten. Die gemeinsamen Bankverbindlichkeiten bleiben aufrecht. 
Mit einem (spätestens anlässlich des Grundstückskaufs) abgeschlossenen 
Partnerschaftsvertrag hätten sinnvolle Regelungen getroffen und der teure 
Teilungsprozess vermieden werden können! 

 
Die Frage, wie die Folgen einer allfälligen Trennung geregelt werden sollen, 
welche Folgen zu regeln sind und in welcher Form dies rechtlich zu geschehen 
hat (in vielen Fällen ist z.B. die Form eines Notariatsaktes zwingend vorge-
schrieben) bedarf eines fundierten Spezialwissens und ausreichender Erfah-
rung des Rechtsberaters ganz speziell im Bereich des Trennungsrechtes.  
 
Erstaunlicher Weise ist es bei Regelung all dieser privaten Fragen von Vorteil, 
wenn der in Anspruch genommene Rechtsexperte auch über fundiertes Wis-
sen im Bereich des Gesellschaftsrechtes verfügt. Viele sinnvolle Regelungen 
für den privaten Bereich können aus dem Gesellschaftsrecht abgeleitet werden. 
In manchen Fällen unterliegt die Auflösung einer Lebensgemeinschaft direkt 
dem Gesellschaftsrecht, nämlich dann, wenn die Lebensgemeinschaft als „Ge-
sellschaft Bürgerlichen Rechts“ zu beurteilen ist. Der Notar, der immer beide 
Parteien gemeinsam vertritt, ist als Spezialist mit diesen Gebieten besonders 
vertraut. Das Ehe- und Partnerschaftsrecht ist (wie etwa auch das Gesell-
schaftsrecht) ein zentrales Betätigungsfeld der notariellen Berufspraxis. Bei die-
sen – sehr persönlichen – Regelungsbereichen ist besonders auch die Vertrau-
ensbasis zwischen dem Notar und den Lebens- oder Ehepartnern entscheidend 
für eine befriedigende und zielführende Regelung.  
 

Beispiel 16: Adam und Eva sind seit 25 Jahren miteinander verheiratet. Adam 
hat vor zwei Jahren seine Pension angetreten und eine Abfertigung erhalten. 
Mit dem dadurch erworbenen Geld kauft Adam eine kleine 
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Eigentumswohnung, die ihm alleine gehört. Diese Wohnung vermietet Adam, 
um seine Pension aufzubessern. Es kommt zur Scheidung der Ehe. Im Zuge 
des Aufteilungsverfahrens begehrt Eva von Adam eine Zahlung in Höhe der 
Hälfte des Verkehrswertes der Eigentumswohnung, da es sich um „eheliche 
Ersparnis“ handle. Das Gericht spricht Eva diesen Betrag (entsprechend der 
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes) zu. Adam ist darüber sehr er-
bost, zumal Grund für die Scheidung der schöne Bertram war, mit dem Eva 
Adam betrog. Darüber hinaus ist er der Meinung, die aus seiner Abfertigung 
gekaufte Wohnung ginge „Eva nichts an“. Wenn er die Rechtslage gekannt 
hätte, hätte er keine Wohnung gekauft, sondern seine Abfertigung lieber „ver-
prasst“. 
Ein rechtzeitig (z.B. anlässlich des Kaufs der Eigentumswohnung) abgeschlos-
sener Ehevertrag hätte diese von Adam nicht gewünschte Rechtsfolge ver-
mieden. 

 

Besonders die Ausführungen über Partnerschaftsverträge und Eheverträge 
können in dieser Informationsbroschüre nur sehr beispielhaft und unvollständig 
erfolgen. Auf diesem Gebiet sind die rechtlichen Regelungen besonders kom-
plex und ist die persönliche Situation jedes einzelnen Paares jeweils im Einzel-
fall zu beurteilen. Darüber hinaus gibt es über Partnerschafts- und Eheverträge 
hinaus zahlreiche weitere rechtliche Möglichkeiten der Absicherung, wobei hier 
nur beispielhaft das „Belastungs- und Veräußerungsverbot“ (siehe unten) und 
die Möglichkeit zur Einräumung von Wohnungsrechten erwähnt sei. 
 

Besonders auch für Unternehmer, unabhängig von der Form, in der sie ihr 
Unternehmen betreiben (Einzelunternehmen, GmbH, Personengesellschaft 
usw.) ist die persönliche Vorsorge von erheblicher Bedeutung. Davon 
hängt oft das Schicksal großer Vermögen, sowie das der Mitarbeiter (Ar-
beitsplätze) ab. Persönliche rechtliche Vorsorgemaßnahmen können die 
Zersplitterung von Unternehmen im Todesfall des Unternehmers oder für 
den Fall seiner Ehescheidung (oder Trennung der Partnerschaft) vermeiden 
(oder die erbrechtlichen Folgen „abfedern“). Für den Fall des Eintritts der 
Entscheidungsunfähigkeit des Unternehmers kann die Handlungsfähigkeit 
seines Betriebes erhalten oder zumindest die ordnungsgemäße Abwicklung 
des Unternehmens durch Vertrauenspersonen gewährleistet werden. 

 
Beispiel 17: Adam betreibt – neben seinem Hauptberuf als Bankangestellter 
– im Nebenerwerb einen Handel mit selbst hergestellten Marmeladen und Li-
kören.  
Er hat einen geringfügig beschäftigten Mitarbeiter. Zum Einzelunternehmen 
gehört – neben weiteren Betriebsmitteln - ein Transporter.  
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Nach einem schweren Verkehrsunfall ist Adam dauerhaft entscheidungsunfä-
hig und benötigt er ständige Pflege. Adams Gattin Eva, die leider über keine 
Vorsorgevollmacht Adams zu ihren Gunsten verfügt, möchte – auf Anraten des 
Steuerberaters Adams – den als Einzelunternehmen geführten Betrieb Adams 
einstellen und die Betriebsmittel verkaufen, sowie das Dienstverhältnis mit 
dem Mitarbeiter ordnungsgemäß beendigen.  
Mangels einer ausreichend Vorsorgevollmacht wird sie daher vom zuständi-
gen Bezirksgericht zur Erwachsenenvertreterin für Adam bestellt und kann sie 
nur unter Aufsicht und mit Genehmigung durch das Gericht das Unternehmen 
„abwickeln“. 
Durch rechtzeitige Errichtung einer Vorsorgevollmacht seitens Adam zu Guns-
ten Evas wäre der Ablauf (Steuerliche Abwicklung und Schließung des Einzel-
unternehmens, Beendigung des Dienstverhältnisses mit dem Mitarbeiter, Ver-
kauf des Transporters usw.) durch Entfall der gerichtlichen Aufsichts- und Ent-
scheidungsverpflichtungen wesentlich erleichtert worden. 

 
BELASTUNGS- UND VERÄUßERUNGSVERBOT 
 
Häufig sind Lebens- oder Ehepartner gemeinsam Eigentümer einer Liegen-
schaft (Baugrundstück, Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Ferienwohnung 
…), in vielen Fällen gehört die Immobilie aber auch nur einem der Partner al-
leine. Das Gesetz sieht vor, daß ein (Mit-)Eigentümer einem anderen das ver-
bindliche Versprechen erteilen kann, die Liegenschaft (oder den Teil der Lie-
genschaft) nicht ohne Zustimmung des anderen zu belasten und/oder zu 
veräußern (=Belastungs- und Veräußerungsverbot).  
 
Wenn dieses Belastungs- und Veräußerungsverbot zwischen Eltern und Kinder 
bzw. zwischen Ehegatten oder eingetragenen Partnern hinsichtlich einer Lie-
genschaft oder eines Liegenschaftsteils vereinbart wird, dann kann es im 
Grundbuch eingetragen werden und gilt es auch gegenüber Dritten. Ein zum 
Beispiel zwischen Lebensgefährten (zwischen Geschwistern, zwischen zwei 
Geschäftspartnern usw) vereinbartes Belastungs- und Veräußerungsverbot gilt 
zwar zwischen diesen Vertragsparteien, nicht aber gegenüber Dritten50. 
 
Das – im Grundbuch eingetragene – Belastungs- und Veräußerungsverbot 
(§ 364c ABGB) hat daher eine zweifache Schutzwirkung: 
 

 
50  Hier besteht allerdings häufig die Möglichkeit ein Belastungs- und Veräußerungsverbot zB. in Form 

eines „auf alle Veräußerungsarten“ erstreckten Vorkaufsrechtes im Grundbuch sicherzustellen und 
so eine gewisse „Drittwirkung“ herzustellen. Die Einholung rechtlicher Beratung im Einzelfall ist ge-
boten! 
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1. Der Eigentümer der mit dem Belastungs- und Veräußerungsverbot belaste-
ten Liegenschaft oder des Liegenschaftsanteils kann seine Liegenschaft 
(Liegenschaftsanteil) ohne Zustimmung des anderen (Verbotsberechtigten) 
weder belasten noch veräußern. 

2. Ein Gläubiger des Liegenschaftseigentümers (Eigentümer des Liegen-
schaftsanteils) kann die mit dem Belastungs- und Veräußerungsverbot be-
lastete Liegenschaft (den Liegenschaftsanteil) nicht der Exekution unterzie-
hen, sie also zur Befriedigung seiner Forderungen heranziehen. 
 

Das Belastungs- und Veräußerungsverbot hat daher eine zweifache Schutz-
wirkung (Schutz des Vermögens und Schutz von „treuwidrigen“ Verfügungen). 
 

Beispiel 18: (Belastungs- und Veräußerungsverbot als Schutz vor Zugriff 
von Gläubigern) Adam, der gemeinsam mit seiner Frau Eva Hälfte-eigentü-
mer eines Einfamilienhauses ist, betreibt – neben seinem Hauptberuf als 
Bankangestellter – im Nebenerwerb einen Handel mit selbst hergestellten 
Marmeladen und Likören, die er vor allem in die USA exportiert.  
Leider bricht der Markt für Marmeladen und Liköre ein, da der amerkanische 
Präsident hohe Zölle auf Importe aus Europa einführt. Adam verschuldet sich 
schwer. Er hat erhebliche Produktionskosten, kann aber seine Produkte nicht 
mehr exportieren. Die Gläubiger führen Exekution in das Vermögen des Adam 
und lassen insbesondere das gemeinsame Einfamilienhaus der Ehegatten 
versteigern, dies durch Exekution in die Liegenschaftshälfte des Adam. 
Hätte Adam rechtzeitig (nämlich vor der Begründung der Verbindlichkeiten – 
zugunsten seiner Frau Eva (vorzugsweise wechselseitig!)) ein Belastungs- 
und Veräußerungsverbot vereinbart und grundbücherlich sichergestellt, so 
wäre eine Versteigerung nicht möglich.  

 
Beispiel 19: (Belastungs- und Veräußerungsverbot als „interner“ Schutz 
zB zwischen Ehegatten oder Eltern und Kindern) Adam und Eva sind ver-
heiratet und gleichteilige Eigentümer eines Einfamilienhauses, in dem sie ge-
meinsam mit ihren beiden Kindern wohnen. Im Zuge einer Seminarreise lernt 
Adam die schöne Susi kennen. Er verliebt sich in Susi und möchte sich von 
Eva trennen.  
Auf Anraten eines Freundes begibt sich Adam mit Susi zum Notar und schenkt 
seine Haushälfte am Einfamilienhaus seiner neuen Freundin Susi, dies ohne, 
dass Eva zunächst davon erfährt. 
Als Eva von Susi erfährt und sich zum Scheidungsanwalt begibt, druckt der 
Anwalt einen Grundbuchsauszug aus. Eva „fällt aus allen Wolken“, als ihr der 
Anwalt mitteilt, dass Eva gemeinsam mit Susi Hälfteeigentümerin der Fami-
lienliegenschaft ist. 
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Hätten die Ehegatten Adam und Eva wechselseitig (zum Beispiel im Zeitpunkt 
der Anschaffung des gemeinsamen Einfamilienhauses) ein Belastungs- und 
Veräußerungsverbot hinsichtlich ihrer jeweiligen Liegenschaftshälfte verein-
bart und im Grundbuch eingetragen (was zwischen Ehegatten möglich ist51), 
hätte Adam ohne schriftliche, notariell beglaubigt unterfertigte Zustimmungs-
erklärung der Eva seine Liegenschaftshälfte nicht an Susi übertragen können! 

 

In der Praxis spielt das Belastungs- und Veräußerungsverbot auch häufig im 
Bereich der im Familienkreis üblichen „Übergabe“ einer Liegenschaft, also der 
schenkungsweisen Übertragung einer Liegenschaft durch Eltern an ein Kind 
(und/oder Schwiegerkind) unter gleichzeitiger Vereinbarung eines Wohnungs-
rechtes (und anderer Rechte) für die Übergeber52 eine ganz erhebliche Rolle. 
Die Übergeber, die häufig am Übergabshaus wohnen bleiben („Wohnungs-
recht“) möchten auf jeden Fall gewährleisten, dass die Liegenschaft, so lange 
die Übergeber leben, nicht ohne ihre notariell beglaubigt unterfertigte, schriftli-
che vorherige Zustimmung, vom Übernehmer an andere veräußert oder (zB mit 
einem Pfandrecht) belastet werden kann. Dadurch können die Übergeber ins-
besondere gewährleisten, dass Familienvermögen nicht gegen ihren Willen ver-
schleudert wird oder neue – ihnen nicht genehme –Eigentümer das Haus über-
nehmen, mit denen sie zusammenleben müssten. 
 
Das Belastungs- und Veräußerungsverbot kann vertraglich so ausgestaltet wer-
den, dass es zeitlich begrenzt, also auf eine bestimmte Dauer befristet wird, 
es sind aber auch sachliche Beschränkungen möglich, so dass zum Beispiel die 
pfandrechtliche Belastung einer Liegenschaft bis zu einem bestimmten Geld-
betrag oder zu bestimmten Zwecken keiner Zustimmung des Verbotsberech-
tigten bedarf. Es gibt hier sehr viele Möglichkeiten das Belastungs- und Veräu-
ßerungsverbot auszugestalten und an die genauen Bedürfnisse der Familie an-
zupassen. Die genaue Ausgestaltung des Belastungs- und Veräußerungsver-
botes sollte daher in jedem Fall gut überlegt sein und mit Ihrem Notar eingehend 
besprochen werden. 
 

Beispiel 20: (eingeschränktes Belastungs- und Veräußerungsverbot im 
Rahmen der Übergabe eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes an 
den Sohn): Adam und Eva übergeben ihren land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb an ihren Sohn Betram. Neben einem Wohnungsrecht für die Eltern 

 
51  In der Kanzlei des Verfassers dieser Broschüre wird ein Belastungs- und Veräußerungsverbot zwi-

schen Liegenschaftseigentümern insbesondere beim Erwerb einer gemeinsamen Liegenschaft 
„standardgemäß“ vorgesehen! 

52  Die Vereinbarung von Gegenleistungen zugunsten der Übergeber (Wohnungsrecht, Ausgedinge, 
Belastungs- und Veräußerungsverbot und andere) unterscheidet die Übergabe begrifflich von einer 
Schenkung, bei der keinerlei Gegenleistungen vereinbart werden. 
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wird auch ein grundbücherlich sicherzustellendes Belastungs- und Veräuße-
rungsverbot zu deren Gunsten vereinbart, dies in der Form, dass Bertram die 
betrieblichen Liegenschaften und das Bauernhaus ohne Zustimmung seiner 
Eltern weder verkaufen, noch belasten, aber auch nicht vermieten oder ver-
pachten kann (Letzteres ist in der gesetzlichen Variante des Belastungs- und 
Veräußerungsverbotes nicht enthalten). Die Eltern räumen Bertram aber die 
Möglichkeit ein, jederzeit ein Pfandrecht bis zu einem Betrag von € 100.000,00 
zu begründen, dies aber ausschließlich für Investitionen in den Betrieb. Wei-
ters soll das Belastungs- und Veräußerungsverbot nach einer Frist von 20 Jah-
ren erlöschen, dies auch vorher, wenn die Eltern vor Ablauf dieser Frist – al-
ters- und pflegebedingt – in ein Seniorenheim ziehen 

 
Bei Einräumung eines Belastungs- und Veräußerungsverbotes (es handelt sich 
regelmäßig um eine schriftliche, von beiden Parteien notariell beglaubigt unter-
fertigte Vereinbarung) ist aber jedenfalls zu bedenken, dass ein einseitiger Wi-
derruf des Belastungs- und Veräußerungsverbotes regelmäßig nicht möglich 
ist. Da es sich um einen (zumindest) zweiseitigen Vertrag handelt bedarf die 
nachträgliche Aufhebung der Zustimmung des Liegenschaftseigentümers und 
des Verbotsberechtigten. Bei Ehescheidung erlischt das Belastungs- und Ver-
äußerungsverbot nicht automatisch. Wer aber möchte nach Scheidung der Ehe 
noch an die Zustimmung des geschiedenen Ehegatten gebunden sein, wenn es 
um die Veräußerung oder Belastung der eigenen Liegenschaft geht? Diese 
Frage sollte bei Vereinbarung des Belastungs- und Veräußerungsverbotes un-
bedingt geregelt werden.  
 
Übrigens: auch die nachträglich eintretende Entscheidungsunfähigkeit des Ver-
botsberechtigten kann für den Liegenschaftseigentümer zum erheblichenProb-
lem werden. Hier könnte zB eine rechtzeitig errichtete Vorsorgevollmacht Ab-
hilfe schaffen53. 
  

 
53  Denkbar wäre auch zB. die Vereinbarung einer auflösenden Bedingung bei Vereinbarung des Be-

lastungs- und Veräußerungsverbot, wonach das Belastungs- und Veräußerungsverbot bei Eintritt 
der Entscheidungsunfähigkeit des Verbotsberechtigten oder bei Ehescheidung „automatisch“ er-
lischt. 
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